Satzung
uber die Benutzung der gemeindlichen Feld- und
Waldwege

der Ortsgemeinde Muckeln vom 22.02.2021
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81
Geltungsbereich

Die Vorschriften dieser Satzung gelten fir die nichtéffentlichen Feld- und Waldwege der
Ortsgemeinde Mickeln. Die Ortsgemeinde Miickeln stellt den Verlauf der Wege in einer
Karte dar, die Bestandteil der Satzung ist.


file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043826
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043827
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043828
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043829
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043830
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043831
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043832
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043833
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043834
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043835
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043836
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043837
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043838
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23_Toc192043839
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23Inhaltsübersicht
file:///C:/Users/Steffes/Desktop/Einladung%20Bekanntmachung%20OG%20Rat/Einladung%20Ratssitzung%20Endgültig.doc%23Inhaltsübersicht

8§82
Bestandteil der Wege

Zu den Wegen gehoren

1. der Wegekoérper, das sind insbesondere Wegegrund, Wegeunterbau, Wegedecke,
Briicken, Durchlasse, DAmme, Graben, Entwasserungsanlagen, Béschungen,
Stlitzmauern, Seitenstreifen,

2. der Luftraum Uber dem Wegekdrper sowie

3. der Bewuchs und das Zubehor.

83
Bereitstellung

Die Ortsgemeinde Muckeln gestattet die Benutzung der in § 1 aufgefihrten Wege nach
MalRgabe dieser Satzung auf eigene Gefahr.

84
Zweckbestimmung

(1) Die Wege dienen vorrangig der Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlich
genutzten Grundstiicke. Die Benutzung als Fulweg ist zulassig, soweit sich aus sonstigen
Vorschriften keine Beschrankungen ergeben.

(2) Die in der Karte zu dieser Satzung (8 1) als Radwege (Teilstrecke des Mountain-Bike-
Trail Park) bezeichneten Wege werden zusatzlich zu der Zweckbestimmung nach Abs. 1 als
Radwege vorgesehen.

(3) Die in der Karte zu dieser Satzung (8 1) als Reitwege bezeichneten Wege werden
zusatzlich zu der Zweckbestimmung nach Abs. 1 als Reitwege vorgesehen.

(4) Die in der Karte zu dieser Satzung (§ 1) als Wanderwege (Teilstrecken der Wanderwege
Rund ums Pulvermaar, Mihlenweg und Lavaweg) bezeichneten Wege werden zusatzlich zu
der Zweckbestimmung nach Abs. 1 als Wanderwege vorgesehen.

(5) Die Benutzung von Wegen Uber den satzungsgemalen und gesetzlichen Zweck hinaus,
insbesondere um mit Fahrzeugen zu Wochenendhausern, Jagdhiitten, gewerblich genutzten
Kiesgruben, Sandgruben und Steinbriichen und @hnlichen Vorhaben zu gelangen, ist nur mit
Erlaubnis der Ortsgemeinde Miickeln zulassig.

(6) Das Aufstellen oder Anbringen von Wegemarkierungen, Hinweisschildern, Werbetafeln
oder anderen Gegenstanden auf oder an den Wegen ist nur mit Erlaubnis der Ortsgemeinde
Miickeln zulassig. Die Ortsgemeinde Mtickeln kann die Erlaubnis im Einzelfall von einer
Gebuhr abhangig machen.

(7) Rechte zur Benutzung der Wege aufgrund anderer Vorschriften bleiben unberthrt.

85
Vorlibergehende Benutzungsbeschrdnkung

Zur VerhUtung von Schaden an den Wegen, insbesondere nach starken Regenféllen, bei
Frostschaden sowie bei Gefahrdung der Sicherheit durch den Zustand von Wegen, kann ihre
Benutzung voribergehend oder teilweise durch die Gemeinde Mickeln auch tber die
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Einschrankungen in 8 4 hinaus beschrankt werden. Die Benutzungsbeschrankung ist
ortsiblich bekannt zu geben und durch Aufstellung von Hinweisschildern an den
Anfangspunkten der Wege kenntlich zu machen.

86
Unerlaubte Benutzung der Feld- und Waldwege

(1) Es ist unzulassig,

1. die Wege zu benutzen, wenn dies insbesondere auf Grund jahreszeitlich bedingten
Zustandes zu erheblichen Beschadigungen fiihrt oder fihren kann,

2. Fahrzeuge, Geréte und Maschinen so zu benutzen oder zu transportieren, dass Wege
beim Einsatz von Geraten und Maschinen, insbesondere beim Wenden, Wege
einschlieBlich ihrer Befestigungen, Seitengrében, Querrinnen und sonstigem Zubehor zu
beschadigen oder den Randstreifen abzugraben, auszupfligen oder abzufahren, oder
Grenzmarkierungen zu entfernen,

3. Fahrzeuge und Geréate auf den Wegen von Ackerboden zu befreien und diesen auf den
Wegen liegen zu lassen,

4. Fahrzeuge, Gerate und Maschinen auf den Wegen so abzustellen oder Dinger und Erde
so zu lagern, dass andere Benutzer gefahrdet oder mehr als zumutbar behindert werden,

5. auf die Wege Flussigkeiten oder Stoffe abzuleiten, durch die der Wegekdrper beschadigt
wird oder beschadigt werden kann,

die Entwasserung zu beeintrachtigen,
auf den Wegen Holz oder andere Gegenstande zu schleifen,

auf den Wegen Holz, Pflanzenreste und Abfalle zu verbrennen,

© ® N o

auf den Wegen und Randstreifen Unkrautvernichtungs- oder sonstige Spritzmittel
auszubringen,

10. die Wege mit Motocross-Motorradern, Quads 0.4. zu befahren.

(2) Verbote und Einschrankungen, die sich aus anderen Vorschriften ergeben, bleiben
unberdhrt.

87
Pflichten der Benutzer

(1) Die Benutzer haben Schaden an Wegen der Ortsgemeinde Muckeln unverzuglich
mitzuteilen.

(2) Wer einen Weg verunreinigt oder beschadigt, hat die Verunreinigung oder Beschadigung
ohne Aufforderung unverziglich zu beseitigen; andernfalls kann die Ortsgemeinde Miickeln
die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen. Wer einen Weg beschadigt, hat
der Ortsgemeinde Muckeln die ihr flr die Beseitigung des Schadens entstehenden Kosten
zu erstatten. Die Ortsgemeinde Mickeln kann dem Schédiger unter Festsetzung einer Frist
die Beseitigung des Schadens Uberlassen.

(3) Dunger, Erde und sonstige Materialien, die aufgrund der Gel&dndebeschaffenheit
vorubergehend auf dem Weg gelagert werden, sind unverziglich zu entfernen. 8 6 Abs. 1
Nr. 5 bleibt unberthrt.
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88
Pflichten der Angrenzer

Eigentimer und Besitzer der an die Wege angrenzenden Grundstiicke haben dafir zu
sorgen, dass durch Bewuchs, insbesondere Hecken, Straucher, Baume und Unkraut die
Benutzung und der Bestand der Wege nicht beeintrachtigt wird. Abfélle und andere
Gegenstande, insbesondere Bodenmaterial, Pflanzen oder Pflanzenteile, die von den
angrenzenden Grundstiicken auf den Weg gelangen, sind von den Eigentiimern der
angrenzenden Grundstiucke zu beseitigen.

89
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. Wege entgegen der Zweckbestimmung des § 4 benutzt,

2. aulerhalb des Waldes auf einem Weg, der nicht gem. § 4 Abs. 3 als Reitweg
vorgesehen ist, entgegen der Zweckbestimmung des § 4 reitet,

3. Benutzungsbeschrankungen nach § 5 nicht beachtet,
4. den Verboten des § 6 zuwiderhandelt und
5. den Vorschriften der 88 7 und 8 zuwiderhandelt,

oder wer einer auf Grund dieser Satzung ergangenen Vollziehbaren Anordnung
zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e bis zu der in 8 24 Abs. 5 GemO
genannten Hohe geahndet werden. Das Bundesgesetz tiber Ordnungswidrigkeiten in der
jeweils geltenden Fassung findet Anwendung.

(3) Die Absatze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, soweit die Tat nhach anderen Vorschriften
geahndet werden kann.

810
Zwangsmittel

Die Anwendung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung von Anordnungen aufgrund dieser
Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes flr
Rheinland-Pfalz.

8§12
Fortgeltung von Festsetzungen in Flurbereinigungsplanen

Festsetzungen in Flurbereinigungsplanen, die Wege im Sinne dieser Satzung betreffen,
gelten als Bestandteil dieser Satzung weiter. Sie kbnnen nach Abschluss des
Flurbereinigungsverfahrens nur mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehérde durch
Satzung geandert oder aufgehoben werden.
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813
Schlussbhestimmungen

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Anlage: Karte gem. §1

Mickeln, den 22.02.2021

gez. Erwin Steffes (L.s)
(Ortsblrgermeister)
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